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Vorwort 
 
„Klare Ergebnisorientierung in Verbindung mit erweiterter Schulautonomie 
und konsequenter Rechenschaftslegung begünstigen gute Leistungen.“  
(OECD, 2002) 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse internationaler und nationaler Schul-
leistungsstudien sowie der mittlerweile durch umfassende Bildungsfor-
schung gestützten Qualitätsdiskussion wurde in Nordrhein-Westfalen wie 
in allen Bundesländern sukzessive ein umfassendes System der Stan-
dardsetzung und Standardüberprüfung aufgebaut. 
 
Neben den Instrumenten der Standardüberprüfung wie Vergleichsarbei-
ten, Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10, Zentralabitur und Quali-
tätsanalyse beinhaltet dieses System als zentrale Steuerungselemente auf 
der Standardsetzungsseite das Qualitätstableau sowie kompetenzorien-
tierte Kernlehrpläne, die in Nordrhein-Westfalen die Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz aufgreifen und konkretisieren. 
 
Der Grundgedanke dieser Standardsetzung ist es, in kompetenzorientier-
ten Kernlehrplänen die fachlichen Anforderungen als Ergebnisse der schu-
lischen Arbeit klar zu definieren. Die curricularen Vorgaben konzentrieren 
sich dabei auf die fachlichen „Kerne“, ohne die didaktisch-methodische 
Gestaltung der Lernprozesse regeln zu wollen. Die Umsetzung des Kern-
lehrplans liegt somit in der Gestaltungsfreiheit – und der Gestaltungspflicht 
– der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Leh-
rerinnen und Lehrer.  
 
Schulinterne Lehrpläne konkretisieren die Kernlehrplanvorgaben und be-
rücksichtigen dabei die konkreten Lernbedingungen in der jeweiligen 
Schule. Sie sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Schülerin-
nen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen und sich ihnen 
verbesserte Lebenschancen eröffnen. 
 
Ich bin mir sicher, dass mit den nun vorliegenden Kernlehrplänen für die 
gymnasiale Oberstufe die konkreten staatlichen Ergebnisvorgaben er-
reicht und dabei die in der Schule nutzbaren Freiräume wahrgenommen 
werden können. Im Zusammenwirken aller Beteiligten sind Erfolge bei der 
Unterrichts- und Kompetenzentwicklung keine Zufallsprodukte, sondern 
geplantes Ergebnis gemeinsamer Bemühungen. 
 
Bei dieser anspruchsvollen Umsetzung der curricularen Vorgaben und der 
Verankerung der Kompetenzorientierung im Unterricht benötigen Schulen 
und Lehrkräfte Unterstützung. Hierfür werden Begleitmaterialien – z.B. 
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über den „Lehrplannavigator“, das Lehrplaninformationssystem des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung – sowie Implementations- und Fort-
bildungsangebote bereitgestellt.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem vorliegenden Kernlehrplan und 
den genannten Unterstützungsmaßnahmen die kompetenzorientierte 
Standardsetzung in Nordrhein-Westfalen stärken und sichern werden. Ich 
bedanke mich bei allen, die an der Entwicklung des Kernlehrplans mitge-
arbeitet haben und an seiner Umsetzung in den Schulen des Landes mit-
wirken. 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Runderlass 
 

Sekundarstufe II –  
Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; 

Richtlinien und Lehrpläne; 
Kernlehrpläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer 

 
RdErl. d. Ministeriums  

für Schule und Weiterbildung  
v. 26.06.2013 - 532 – 6.03.15.06-110656 

 
Für die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule 
werden hiermit Kernlehrpläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fä-
cher gemäß § 29 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 
 
Sie treten zum 1. 8. 2014, beginnend mit der Einführungsphase, aufstei-
gend in Kraft. 
 
Die Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der 
Gesamtschule gelten unverändert fort.  
 
Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriftenreihe "Schu-
le in NRW": 
 
Heft 4719 Kernlehrplan Erziehungswissenschaft 
Heft 4715 Kernlehrplan Geographie 
Heft 4714 Kernlehrplan Geschichte 
Heft 4716 Kernlehrplan Philosophie 
Heft 4729 Kernlehrplan Psychologie 
Heft 4718 Kernlehrplan Recht 
Heft 4717 Kernlehrplan Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaf-
ten/Wirtschaft 
 
Die übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort 
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe 
verfügbar zu halten. 
 
Zum 31. 7. 2014 treten die nachfolgend genannten Unterrichtsvorgaben, 
beginnend mit der Einführungsphase, auslaufend außer Kraft: 
 
- Lehrplan Erziehungswissenschaft, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 

31 Nr. 19) 
- Lehrplan Erdkunde, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 15) 
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- Lehrplan Geschichte, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 14) 
- Lehrplan Philosophie, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 16) 
- Lehrplan Psychologie, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 29) 
- Lehrplan Recht, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 Nr. 18) 
- Lehrplan Sozialwissenschaften, RdErl. vom 3. 3. 1999 (BASS 15 – 31 

Nr. 17) 
- Handreichung Ökonomische Schwerpunktbildung im Fach Sozialwis-

senschaften in der gymnasialen Oberstufe, RdErl. vom 27. 4. 2004 
(BASS 15 – 31 Nr. 17.2) 
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hören. Aussagen hierzu sind jedoch aufgrund ihrer überfachlichen Bedeu-
tung außerhalb fachbezogener Kernlehrpläne zu treffen.  
 
Die nun vorgelegten Kernlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe lösen die 
bisherigen Lehrpläne aus dem Jahr 1999 ab und vollziehen somit auch für 
diese Schulstufe den bereits für die Sekundarstufe I vollzogenen Para-
digmenwechsel von der Input- zur Outputorientierung.  
 
Darüber hinaus setzen die neuen Kernlehrpläne die inzwischen auf KMK-
Ebene vorgenommenen Standardsetzungsprozesse (Bildungsstandards, 
Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur) für das Land Nord-
rhein-Westfalen um.  
 
Abschließend liefern die neuen Kernlehrpläne eine landesweit einheitliche 
Obligatorik, die die curriculare Grundlage für die Entwicklung schulinterner 
Lehrpläne und damit für die unterrichtliche Arbeit in Schulen bildet. Mit 
diesen landesweit einheitlichen Standards ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Vo-
raussetzungen die zentralen Prüfungen des Abiturs ablegen können. 
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1 Aufgaben und Ziele des Faches 

Die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes leisten 
einen gemeinsamen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die das 
Verstehen der Wirklichkeit sowie gesellschaftlich wirksamer Strukturen 
und Prozesse ermöglichen und die Mitwirkung in demokratisch verfassten 
Gemeinwesen unterstützen sollen. Gemeinsam befassen sie sich mit den 
Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns im Hin-
blick auf die jeweiligen individuellen, gesellschaftlichen, zeit- und raumbe-
zogenen Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen. Durch die 
Vermittlung gesellschaftswissenschaftlich relevanter Erkenntnis- und Ver-
fahrensweisen tragen sie in besonderer Weise zum Aufbau eines Orientie-
rungs-, Deutungs-, Kultur- und Weltwissens bei. Dies fördert die Entwick-
lung einer eigenen Identität sowie die Fähigkeit zur selbstständigen Ur-
teilsbildung und schafft damit die Grundlage für das Wahrnehmen eigener 
Lebenschancen sowie für eine reflektierte Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Lebenswirklichkeiten. 
 
Innerhalb der von allen Fächern zu erfüllenden Querschnittsaufgaben tra-
gen insbesondere auch die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen 
Aufgabenfeldes im Rahmen der Kompetenzentwicklung zur kritischen Re-
flexion geschlechterstereotyper Zuordnungen, zur Werteerziehung, zur 
Empathie und Solidarität, zum Aufbau sozialer Verantwortung, zur Gestal-
tung einer demokratischen Gesellschaft, zur Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, auch für kommende Generationen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung, zur kulturellen Mitgestaltung, zur interkulturellen 
Verständigung, zur interdisziplinären Verknüpfung von Kompetenzen, 
auch mit sprach- und naturwissenschaftlichen Feldern, sowie zur Vorbe-
reitung auf Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf bei. 
 
Der Geographieunterricht trägt in Fortführung des Fachunterrichtes in der 
Sekundarstufe I zur Festigung und Erweiterung der raumbezogenen 
Handlungskompetenz bei. Darunter ist die Fähigkeit und Bereitschaft zu 
verstehen, die Strukturen und Prozesse der nah- und fernräumlichen Le-
benswirklichkeit zu analysieren, sie fachstrukturell zu erfassen und zu 
durchdringen sowie selbstbestimmt und solidarisch an der Entwicklung, 
Gestaltung und Bewahrung der räumlichen Lebenswirklichkeit mitzuarbei-
ten. Die grundlegenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind an 
den Raum als existenzielle Dimension des menschlichen Lebens gebun-
den. Der Raum - verstanden als Lebensraum - ist damit sowohl Existenz-
grundlage als auch Ergebnis gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Han-
delns und naturräumlicher Prozesse. Um einen sachangemessenen Bei-
trag zur Bewältigung der Gegenwarts- und Zukunftsherausforderungen zu 
leisten, ist es auch im Hinblick auf eine vertiefte Allgemeinbildung notwen-
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trag zur Sicherung der räumlichen Lebensgrundlagen im Sinne der Nach-
haltigkeit zu leisten. 
 
Die Einführungsphase übernimmt, aufbauend auf den in der Sekundar-
stufe I erworbenen Kompetenzen, inhaltlich und methodisch die Vorberei-
tung für die Qualifikationsphase. Im Mittelpunkt steht, neben der Anglei-
chung von Kompetenzen, die Vermittlung eines breiten fachlichen Grund-
lagenwissens sowie eine systematische Methodenschulung in fachlicher 
und fachübergreifender Hinsicht. Die Inhaltsfelder und inhaltlichen 
Schwerpunkte in der Einführungsphase sind so gewählt, dass zunächst 
allgemeinere Gegenstände behandelt werden können, während die In-
haltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte der Qualifikationsphase durch 
eine stärkere Spezialisierung gekennzeichnet sind. 
 
Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts machen es in der Qualifika-
tionsphase erforderlich, in beiden Kursarten die grundlegenden räumli-
chen Strukturen und Prozesse, die diesen zugrunde liegen, bewusst zu 
machen. Deshalb werden für den Grundkurs und den Leistungskurs die-
selben Inhaltsfelder und Schwerpunkte ausgewiesen, die Kompetenzer-
wartungen jedoch differenziert.  

Grundkurse im Fach Geographie repräsentieren das Lernniveau der 
gymnasialen Oberstufe im Hinblick auf eine fundierte Allgemeinbildung 
und eine grundlegende wissenschaftspropädeutische Ausbildung. Sie sol-
len in grundlegende Fragestellungen, Sachverhalte, Problemkomplexe, 
Strukturen und Darstellungsformen des Faches Geographie einführen, 
wesentliche Arbeitsmethoden des Faches vermitteln, Zusammenhänge im 
Fach und über dessen Grenzen hinaus in exemplarischer Form erkennbar 
machen.  

Leistungskurse im Fach Geographie repräsentieren das Lernniveau der 
gymnasialen Oberstufe im Hinblick auf eine breit angelegte Allgemeinbil-
dung und eine exemplarisch vertiefte wissenschaftspropädeutische Aus-
bildung. Sie sind gerichtet auf eine systematische Beschäftigung mit we-
sentlichen, die Komplexität und den Aspektreichtum des Faches verdeutli-
chenden Inhalten, Theorien und Modellen, auf eine vertiefte Beherrschung 
der fachlichen Arbeitsmittel und -methoden, auf ihre selbstständige An-
wendung und theoretische Reflexion sowie auf eine reflektierte Standort-
bestimmung des Faches Geographie. 
 
Im bilingualen Unterricht werden neben den sachfachbezogenen Kom-
petenzen fachsprachliche und fachmethodische Kompetenzen auch in der 
Partnersprache sowie interkulturelle Kompetenzen entwickelt. Im Rahmen 
der in diesem Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzerwartungen kön-
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nen ggf. inhaltliche Bezüge zu den Kulturen der jeweiligen Partnersprache 
hergestellt werden. 
 



  14 

2 Kompetenzbereiche, Inhaltsfelder und Kompe-
tenzerwartungen 

Die in den allgemeinen Aufgaben und Zielen des Faches beschriebene 
übergreifende fachliche Kompetenz wird ausdifferenziert, indem fachspe-
zifische Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder identifiziert und ausgewie-
sen werden. Dieses analytische Vorgehen erfolgt, um die Strukturierung 
der fachrelevanten Prozesse einerseits sowie der Gegenstände anderer-
seits transparent zu machen. In den Kompetenzerwartungen werden bei-
de Seiten miteinander verknüpft. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass der gleichzeitige Einsatz von Können und Wissen bei der 
Bewältigung von Anforderungssituationen eine zentrale Rolle spielt. 

 

Kompetenzbereiche repräsentieren die Grunddimensionen des fachlichen 
Handelns. Sie dienen dazu, die einzelnen Teiloperationen entlang der 
fachlichen Kerne zu strukturieren und den Zugriff für die am Lehr-
Lernprozess Beteiligten zu verdeutlichen. 

Inhaltsfelder systematisieren mit ihren jeweiligen inhaltlichen Schwerpunk-
ten die im Unterricht der gymnasialen Oberstufe verbindlichen und unver-
zichtbaren Gegenstände und liefern Hinweise für die inhaltliche Ausrich-
tung des Lehrens und Lernens. 

Kompetenzerwartungen führen Prozesse und Gegenstände zusammen 
und beschreiben die fachlichen Anforderungen und intendierten Lerner-
gebnisse, die auf zwei Stufen bis zum Ende der Sekundarstufe II erreicht 
werden sollen.  

Übergreifende fachliche Kompetenz 

Kompetenzbereiche 
(Prozesse) 

Inhaltsfelder 
(Gegenstände) 

Kompetenzerwartungen 
(Verknüpfung von Prozessen und Gegenständen) 



•
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nenden erwerben dadurch ein Handlungsrepertoire, das sie befähigt, 
Chancen der verantwortungsvollen Einflussnahme auf Raumstrukturen 
und -prozesse wahrzunehmen. 
 
Inhaltsfelder 
 
Kompetenzen sind nicht nur an die Kompetenzbereiche, sondern immer 
auch an fachliche Inhalte gebunden. Die raumbezogene Handlungs-
kompetenz soll deshalb an fachspezifischen Inhaltsfeldern entwickelt 
werden, die für die Allgemeinbildung und für die Bewältigung der o.g. Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts von grundlegender Bedeutung sind. 
Diese Inhaltsfelder sind: 
 
 
Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthro-
pogen bedingte Gefährdung  
 
Die Behandlung dieses Inhaltsfeldes ermöglicht ein Verständnis der Land-
schaftszonen der Erde als Lebensräume. Diese werden als Ergebnis von 
geotektonischen und klimaphysikalischen Kräften, aber auch als Resultat 
von Eingriffen des Menschen in den Naturhaushalt betrachtet. Im Fokus 
stehen die Lebensräume des Menschen sowie deren naturbedingte und 
anthropogen bedingte Bedrohung – v.a. durch die Auswirkungen des 
weltweiten Klimawandels. In diesem Inhaltsfeld verbinden sich in beson-
derer Weise natur- und humangeographische Sichtweisen, wobei auch 
Möglichkeiten und Grenzen der modernen Technik deutlich werden kön-
nen. 
 
 
Inhaltsfeld 2: Raumwirksamkeit von Energieträgern und Energienut-
zung 
 
Da die Energieverfügbarkeit eine besondere Bedeutung für wirtschaftli-
ches Handeln hat, stehen Energieträger und deren Nutzung als Auslöser 
für räumliche Prozesse und politische Auseinandersetzungen im Zentrum 
dieses Inhaltsfeldes. Es werden dabei die räumliche Verteilung sowie die 
unmittelbaren und mittelbaren ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der Förderung fossiler Energieträger bzw. deren Nutzung in 
den Blick genommen. Angesichts von global steigendem Energiebedarf, 
Ressourcenverknappung und Klimaschutz werden Möglichkeiten und 
Grenzen der Senkung des Energieverbrauchs im Hinblick auf ihre räumli-
chen Voraussetzungen und Folgen als auch die Nutzung regenerativer 
Energien als Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaften betrachtet. 
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Inhaltsfeld 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- 
und Vegetationszonen  
 
In diesem Inhaltsfeld geht es um landwirtschaftliche Strukturen in unter-
schiedlichen Klima- und Vegetationszonen der Erde unter dem Einfluss 
ökonomischer Entwicklungen und ökologischer Faktoren. Im Fokus der 
Betrachtung stehen dabei die landwirtschaftliche Produktion in den Tropen 
im Rahmen weltwirtschaftlicher Prozesse, die Intensivierung der agraren 
Nutzung in der gemäßigten Zone und in den Subtropen sowie die Land-
wirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nach-
haltigkeit. Die Kenntnis über Möglichkeiten und Formen der landwirtschaft-
lichen Produktion ist eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen durch nachhaltiges Wirtschaften. 
 
 
Inhaltsfeld 4: Bedeutungswandel von Standortfaktoren 
 
Der Strukturwandel in industriell geprägten Räumen und die Herausbil-
dung von Wachstumsregionen im Zusammenhang mit veränderten Pro-
duktionsbedingungen und einer hoch entwickelter Infrastruktur stehen im 
Mittelpunkt dieses Inhaltsfeldes. Die Schülerinnen und Schüler sind mit 
dem aktuell und zukünftig ablaufenden wirtschaftsräumlichen Struktur-
wandel durch die Berichterstattung der Medien, als Konsumentinnen und 
Konsumenten sowie als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konfron-
tiert. Vor diesem Hintergrund dient die Auseinandersetzung mit diesem 
Inhaltsfeld dazu, Veränderungen in den wirtschaftlichen und politischen 
Entscheidungen sowie die Auswirkungen der Mobilität von Menschen und 
Gütern zu verstehen. 
 
 
Inhaltsfeld 5: Stadtentwicklung und Stadtstrukturen  
 
Vor dem Hintergrund, dass der Anteil städtischer Bevölkerung kontinuier-
lich zunimmt, stehen in diesem Inhaltsfeld Funktionen, Strukturen und 
Veränderungen städtischer Siedlungen unter dem Einfluss von soziokultu-
rellen, politischen und ökonomischen Prozessen und einer Zunahme der 
Mobilität im Mittelpunkt. Die Kenntnis und das Verstehen von Merkmalen, 
innerer Differenzierung und Wandel von Städten sowie von Metropolisie-
rung und Marginalisierung als Elementen eines weltweiten Verstädte-
rungsprozesses sind wichtige Voraussetzungen zur Gestaltung einer zu-
kunftsorientierten Stadtentwicklung. 
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Inhaltsfeld 6: Sozioökonomische Entwicklungsstände von Räumen 
 
Die unterschiedliche Ressourcenverfügbarkeit, das Ungleichgewicht beim 
Austausch von Rohstoffen und Industriewaren, die Arbeitsmarktsituation 
und die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen sind wichtige Grundlagen für 
das Verständnis von Entwicklungsunterschieden und die Beurteilung von 
Strategien und Instrumenten zur Reduzierung regionaler und globaler Dis-
paritäten. Vor diesem Hintergrund geht es in diesem Inhaltsfeld um Merk-
male und Ursachen räumlicher regionaler und globaler Disparitäten, aber 
auch um demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähig-
keit von Räumen. 
 
 
Inhaltsfeld 7: Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- 
und Beschäftigungsstrukturen  
 
Der tertiäre Sektor erfährt regional wie global einen enormen Bedeutungs-
zuwachs, der die zukünftigen Lebensbedingungen maßgeblich beeinflus-
sen wird. Daher behandelt dieses Inhaltsfeld die Entwicklung von Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstrukturen im Prozess der Tertiärisierung so-
wie den Stellenwert des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr in unter-
schiedlich entwickelten Räumen. Technische Innovationen bei Transport 
und Logistik sind raumwirksam für die Entstehung und Veränderung von 
Verkehrs- und Handelszentren. Die durch den weltweiten Tourismus zu-
nehmenden Raumnutzungskonflikte verdeutlichen in besonderer Weise 
die Probleme einer nachhaltigen Entwicklung. Das Verständnis der Ursa-
chen, Strukturen sowie Chancen und Risiken dieser Prozesse ist Voraus-
setzung dafür, Möglichkeiten einer nachhaltigen Gestaltung zu reflektie-
ren. 
 
 
 
2.2 Kompetenzerwartungen und inhaltliche Schwerpunkte bis 

zum Ende der Einführungsphase 

 
Der Unterricht soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass 
sie – aufbauend auf einer ggf. heterogenen Kompetenzentwicklung in der 
Sekundarstufe I – am Ende der Einführungsphase über die im Folgenden 
genannten Kompetenzen verfügen. Dabei werden zunächst übergeord-
nete Kompetenzerwartungen zu allen Kompetenzbereichen aufgeführt. 
Während die Methoden- und Handlungskompetenz ausschließlich inhalts-
feldübergreifend angelegt sind, werden die Sachkompetenz sowie die Ur-
teilskompetenz zusätzlich inhaltsfeldbezogen konkretisiert. Die in Klam-
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Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler  
- stellen die Verfügbarkeit fossiler Energieträger in Abhängigkeit von 

den geologischen Lagerungsbedingungen als wichtigen Standortfak-
tor für wirtschaftliche Entwicklung dar, 

- erläutern ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen der 
Förderung von fossilen Energieträgern, 

- erläutern Zusammenhänge zwischen weltweiter Nachfrage nach 
Energierohstoffen, Entwicklungsimpulsen in den Förderregionen und 
innerstaatlichen sowie internationalen Konfliktpotenzialen, 

- analysieren die Entwicklung des globalen Energiebedarfs in regiona-
ler und sektoraler Hinsicht, 

- beschreiben unterschiedliche Formen regenerativer Energieerzeu-
gung und deren Versorgungspotenzial,  

- erklären den Einfluss fossiler Energieträger auf den Klimawandel 
sowie die Bedeutung regenerativer Energien für einen nachhaltigen 
Ressourcen- und Umweltschutz. 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler  
- beurteilen die Bedeutung fossiler Energieträger für die Entwicklung 

von Räumen aus ökonomischer und ökologischer Perspektive, 
- bewerten Möglichkeiten und Grenzen von regenerativer Energieer-

zeugung unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Interessen und 
Erfordernissen des Klimaschutz, 

- erörtern die Auswirkungen der Ausweitung von Anbauflächen für 
nachwachsende Energierohstoffe im Zusammenhang mit der Ernäh-
rungssicherung für eine wachsende Weltbevölkerung, 

- beurteilen die räumlichen Voraussetzungen und Folgen verschiede-
ner Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, 

- bewerten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den hohen Energie-
verbrauch von Industrienationen kritisch. 

 
 
 
2.3 Kompetenzerwartungen und zentrale Inhalte bis zum Ende der 

Qualifikationsphase 

 
Der Unterricht soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass 
sie – aufbauend auf der Kompetenzentwicklung in der Einführungsphase – 
am Ende der Qualifikationsphase über die im Folgenden genannten Kom-
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7.) Dienstleistungen in ihrer Bedeutung für Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstrukturen 

 

Bezieht man die übergeordneten Kompetenzerwartungen sowie die unten 
aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkte aufeinander, so ergeben sich 
die nachfolgenden konkretisierten Kompetenzerwartungen: 
 
 
Inhaltsfeld 3: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- 
und Vegetationszonen  

Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Landwirtschaftliche Produktion in den Tropen vor dem Hintergrund 

weltwirtschaftlicher Prozesse 
- Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der gemäßigten 

Zone und in den Subtropen  
- Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung 

und Nachhaltigkeit 

 
Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- vergleichen Plantagenwirtschaft und Subsistenzwirtschaft hinsichtlich 

ihrer Betriebsstrukturen und Marktausrichtung, 
- erklären Kennzeichen des landwirtschaftlichen Strukturwandels wie 

Mechanisierung, Intensivierung und Spezialisierung mit sich verän-
dernden ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen sowie 
Konsumgewohnheiten, 

- stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflä-
chen und dem steigenden Bedarf an Agrargütern zunehmende Nut-
zungskonkurrenzen dar, 

- erläutern den Einfluss weltwirtschaftlicher Prozesse und Strukturen auf 
die agrare Raumnutzung der Tropen, 

- stellen unterschiedliche Formen der Bewässerungslandwirtschaft in 
den Subtropen als Möglichkeiten der Überwindung der klimatischen 
Trockengrenze dar, 

- erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der 
Eingriffe des Menschen in den Stoffkreislauf, 

- stellen Bodenversalzung und Bodendegradierung als Folgen einer un-
angepassten landwirtschaftlichen Nutzung dar, 

- kennzeichnen Merkmale der ökologischen Landwirtschaft. 
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- beurteilen den Bedeutungswandel von harten und weichen Standort-
faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Raumes, 

- erörtern konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Wirtschaftsräumen, 
- beurteilen die Bedeutung von Wachstumsregionen für die Entwicklung 

eines Landes aus wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftli-
cher Perspektive, 

- erörtern Chancen und Risiken, die sich in ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Hinsicht aus der Einrichtung von Sonderwirtschafts-, Frei-
handels- und wirtschaftlichen Integrationszonen ergeben. 

 
 
Inhaltsfeld 5: Stadtentwicklung und Stadtstrukturen  

Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Merkmale, innere Differenzierung und Wandel von Städten 
- Metropolisierung und Marginalisierung als Elemente eines weltweiten 

Verstädterungsprozesses 
- Demographischer und sozialer Wandel als Herausforderung für zu-

kunftsorientierte Stadtentwicklung 
 

Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- gliedern städtische Räume nach genetischen, funktionalen und sozia-

len Merkmalen,  
- beschreiben die Genese städtischer Strukturen mit Bezug auf grundle-

gende Stadtentwicklungsmodelle, 
- erläutern den Einfluss von Suburbanisierungs- und Segregationspro-

zessen auf gegenwärtige Stadtstrukturen, 
- erklären die Entstehung tertiärwirtschaftlich geprägter städtischer Teil-

räume im Zusammenhang mit Nutzungskonkurrenzen, dem sektoralen 
Wandel und dem Miet- und Bodenpreisgefüge, 

- erläutern Metropolisierung als Prozess der Konzentration von Bevölke-
rung, Wirtschaft und hochrangigen Funktionen, 

- erläutern die Herausbildung von Megastädten als Ergebnis von Wan-
derungsbewegungen aufgrund von pull- und push-Faktoren, 

- stellen die räumliche und soziale Marginalisierung in Städten in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern dar, 

- stellen Stadtumbaumaßnahmen als notwendige Anpassung auf sich 
verändernde soziale, ökonomische und ökologische Rahmenbedin-
gungen dar. 
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Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- vergleichen Plantagenwirtschaft und Subsistenzwirtschaft hinsichtlich 

ihrer Betriebsstrukturen und Marktausrichtung sowie ihrer Beschäfti-
gungswirksamkeit und ökonomischen Bedeutung, 

- erklären Kennzeichen des landwirtschaftlichen Strukturwandels wie 
Mechanisierung, Intensivierung und Spezialisierung mit sich verän-
dernden ökonomischen, technischen und politischen Rahmenbedin-
gungen sowie Konsumgewohnheiten, 

- stellen vor dem Hintergrund der Begrenztheit agrarischer Anbauflächen 
und dem steigenden Bedarf an Agrargütern zunehmende Nutzungs-
konkurrenzen dar, 

- erläutern Wechselwirkungen zwischen lokaler und regionaler Agrar-
produktion in den Tropen und dem Weltagrarmarkt, 

- analysieren unterschiedliche Formen der Bewässerungslandwirtschaft 
zur Überwindung der klimatischen Trockengrenze und unterscheiden 
sie hinsichtlich ihrer Effizienz des Wassereinsatzes, 

- erläutern die Gefährdung des tropischen Regenwaldes aufgrund der 
Eingriffe des Menschen in Nährstoff- und Wasserkreislauf sowie die 
daraus resultierenden Veränderungen, 

- stellen Bodenversalzung und Bodendegradierung als Folgen einer un-
angepassten landwirtschaftlichen Nutzung dar, 

- erläutern Prinzipien der Nachhaltigkeit am Beispiel der ökologischen 
Landwirtschaft. 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- bewerten Auswirkungen des agraren Strukturwandels mit dem 

Schwerpunkt der Beschäftigungswirksamkeit und der Veränderungen 
der Kultur- und Naturlandschaft, 

- erörtern das Spannungsfeld von Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion und Notwendigkeit zur Versorgungssicherung, 

- bewerten Maßnahmen zur Verringerung von Bodendegradation und 
Desertifikation hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Aspekte, 

- erörtern den Zielkonflikt zwischen der steigenden Nachfrage nach Ag-
rargütern einer wachsenden Weltbevölkerung und den Erfordernissen 
nachhaltigen Wirtschaftens,  

- beurteilen Möglichkeiten und Grenzen ökologischer Landwirtschaft aus 
unterschiedlicher Perspektive, 
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- Merkmale und Ursachen räumlicher Disparitäten  
- Demographische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Tragfähigkeit von 

Räumen 
- Strategien und Instrumente zur Reduzierung regionaler, nationaler und 

globaler Disparitäten 
 
Sachkompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- unterscheiden Entwicklungsstände von Ländern anhand ökonomischer 

und sozialer Indikatoren sowie dem HDI,  
- erläutern sozioökonomische Disparitäten innerhalb und zwischen Län-

dern vor dem Hintergrund einer ungleichen Verteilung  von Ressourcen 
und Infrastruktur und des Prozesses der globalen Fragmentierung, 

- erläutern anhand des Modells des demographischen Übergangs Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten der demographischen Entwicklung 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie daraus resultieren-
de Folgen, 

- erläutern sozioökonomische und räumliche Auswirkungen von ökono-
misch, ökologisch und politisch bedingter internationaler Migration auf 
Herkunfts- und Zielgebiete, 

- stellen Entwicklungsachsen und Entwicklungspole als Steuerungsele-
mente der Raumentwicklung dar, 

- erläutern die Leitbilder der nachholenden Entwicklung, der Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen und der nachhaltigen Entwicklung sowie 
daraus abzuleitende Maßnahmen. 

 
Urteilskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- beurteilen Entwicklungschancen und Entwicklungsrisiken in unter-

schiedlich geprägten Wirtschaftsregionen, die sich aus dem Prozess 
der Globalisierung ergeben, 

- beurteilen konkrete Maßnahmen zum Abbau von regionalen, nationa-
len und internationalen Disparitäten im Hinblick auf deren Effizienz und 
Realisierbarkeit, 

- beurteilen Strategien zur Exportdiversifizierung hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit für eine nationalen ökonomischen Entwicklung, 

- bewerten kritisch Aussagemöglichkeiten und -grenzen demographi-
scher Modelle, 

- erörtern Wechselwirkungen zwischen Tragfähigkeit, Ernährungssiche-
rung und Migration, 
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- bewerten die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für die 
Herausbildung einer synergetisch vernetzten Wirtschaft, 

- erörtern die Bedeutung des Bildungswesens für die soziale und öko-
nomische Entwicklung einer Region, 

- erörtern positive und negative Effekte einer touristisch geprägten 
Raumentwicklung, 

- erörtern das Dilemma zwischen der Befriedigung individueller Urlaubs-
bedürfnisse und einer nachhaltigen Entwicklung in Tourismusregionen,  

- beurteilen Aussagemöglichkeiten und -grenzen von modellhaften Dar-
stellungen der Tourismusentwicklung, 

- bewerten ihr eigenes Urlaubsverhalten sowie das anderer hinsichtlich 
der damit verbundenen Folgen. 
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3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Kernlehrplan in der Regel in ansteigender Progression und 
Komplexität formuliert. Dies erfordert, dass Lernerfolgsüberprüfungen da-
rauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu 
geben, Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben 
haben, wiederholt und in wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu 
stellen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der begleitenden 
Diagnose und Evaluation des Lernprozesses sowie des Kompetenzer-
werbs Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu 
überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler 
sollen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie Rückmeldungen 
zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie 
eine Ermutigung für das weitere Lernen darstellen. Die Beurteilung von 
Leistungen soll demnach grundsätzlich mit der Diagnose des erreichten 
Lernstandes und Hinweisen zum individuellen Lernfortschritt verknüpft 
sein. 
 
Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass sie den in den Fachkonfe-
renzen gemäß Schulgesetz beschlossenen Grundsätzen entspricht, dass 
die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transpa-
rent sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Lernenden 
auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Da-
zu gehören – neben der Etablierung eines angemessenen Umgangs mit 
eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern – insbeson-
dere auch Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen und 
fachmethodischen Lernstrategien. 
 
Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind 
grundsätzlich alle in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesene Kompetenzbe-
reiche (Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz) bei der Leis-
tungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Überprüfungsformen 
schriftlicher, mündlicher und ggf. praktischer Art sollen deshalb darauf 
ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwar-
tungen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes 
Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte allein kann dabei den zuvor 
formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht wer-
den. 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gym-
nasiale Oberstufe (APO-GOSt) dargestellt. Demgemäß sind bei der Leis-
tungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen in 
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Die materialgebundenen Klausuraufgaben haben in der Regel mehrere 
Teilaufgaben. Die Aufgabe besteht aus dem Thema, den darauf bezoge-
nen Teilaufgaben und den für die Bearbeitung notwendigen Materialien. 
Alle drei bilden eine thematische Einheit. 
 
Die im Fach Geographie angestrebte raumbezogene Handlungskompe-
tenz macht es erforderlich, spezifische Raumstrukturen und deren Verän-
derungen im Zusammenhang mit allgemein-geographischen Prozessen in 
den Mittelpunkt von Klausuraufgaben zu stellen. Jede Aufgabe zielt auf 
eine thematisch und räumlich begrenzte, überschaubare Fragestellung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht mit unterschiedlichen 
Arten der Aufgabenstellung und den mit den Operatoren verbundenen 
Leistungsanforderungen vertraut gemacht werden.  
 
Erstellung von Material ist eine besondere Form der fachsprachlichen 
Kommunikation. Selbsterstellte Darstellungs- und Arbeitsmittel gewinnen 
für die Präsentation an Bedeutung. Die Exaktheit ihrer Anfertigung ist ein 
wichtiges Bewertungskriterium. Wird auch in einer Klausur die Erstellung 
von Darstellungs- und Arbeitsmitteln in einer Teilaufgabe verlangt, muss 
die Anforderung stufengemäß sein und eine anspruchsvolle gedankliche 
Leistung fordern, wie z.B. die Umsetzung komplexer Aussagen in Kausal-
diagramme, Kartenskizzen oder Modelle. 
 
In der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die Schule eine 
Klausur durch eine Facharbeit ersetzt. Facharbeiten dienen dazu, die 
Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen selbstständigen, 
wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die Fachar-
beit ist eine umfangreichere schriftliche Hausarbeit und selbstständig zu 
verfassen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Facharbeit sind so zu ge-
stalten, dass sie ihrer Wertigkeit im Rahmen des Beurteilungsbereichs 
„Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ gerecht wird. Grundsätze der Leistungs-
bewertung von Facharbeiten regelt die Schule. Die Verpflichtung zur An-
fertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkurses. 
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Endnote wird aufgrund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und 
im Kolloquium erbrachten Leistungen gebildet; eine Gewichtung der Teil-
leistungen findet nicht statt. Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen 
und Schüler beteiligt werden, muss die individuelle Schülerleistung er-
kennbar und bewertbar sein. 
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5 Anhang 

 
- Progressionstabelle zu den übergeordneten Kompetenzerwartungen 
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